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Anm.i Durch Art. 2 Ziff. 18 des Ausf.Ges. zu dem Ges. gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung und Besserung 
vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) sind in Abs. 2 hinter dem Wort 
,,Untersuchungshaft“ die Worte ,,oder der einstweiligen Unterbringung“ 
eingefügt worden. Im übrigen vgl. Anm. zu § 198.

Erzwingung der Anklage.
§ 208

(1) Wenn von der Staatsanwaltschaft beantragt ist, den 
Angeschuldigten außer Verfolgung zu setzen, von dem Ge
richte aber die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen 
wird, so hat die Staatsanwaltschaft eine dem Beschluß 
entsprechende Anklageschrift einzureichen.

(2) Die Bestimmungen des § 201 finden hier gleichfalls 
Anwendung; es ist jedoch die Aufforderung auf die Er
klärung zu beschränken, ob der Angeklagte die Vornahme 
einzelner Beweiserhebungen vor der Hauptverhandlung 
beantragen wolle.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 198.

Eröffnungszuständigkeit.
§ 209

(1) Das Landgericht kann das Hauptverfahren vor den 
erkennenden Gerichten jeder Ordnung, nicht aber vor dem 
Reichsgericht eröffnen. Erachtet das Landgericht die Zu
ständigkeit des Reichsgerichts für begründet, so legt es die 
Akten durch Vermittelung der Staatsanwaltschaft diesem Ge
richte zur Entscheidung vor.

(2) Ebenso hat der Amtsrichter, wenn er findet, daß 
eine bei ihm eingereichte Sache die Zuständigkeit des 
Amtsgerichts übersteige, die Akten durch Vermittelung 
der Staatsanwaltschaft dem Landgerichte zur Entscheidung 
vorzulegen.

Anm.: Vergl. Anm. zu § 198.

Rechtsmittel.
§ 210

fl) Der Beschluß, durch welchen das Hauptverfahren 
eröffnet worden ist, kann von dem Angeklagten nicht 
angefochten werden.
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